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Das	 Handy	 ist	 mittlerweile	 ein	 unabdingbares	
Instrument	 geworden;	 wir	 verbringen	 immer	
mehr	Zeit	mit	den	neuen	Smartphones,	es	wer-
den	immer	mehr	Dienste	für	diese	Telefone	an-
geboten,	und	die	Telefongesellschaften	bieten	
zahlreiche	 Tarife	 an,	 die	 sich	 stets	 ändern.	 Es	
ist	also	nicht	einfach,	zu	verstehen,	was	wir	ge-
nau	brauchen,	und	entsprechend	aus	den	zahl-
reichen	Angeboten	zu	wählen.

Die Telefonanbieter sind jene Gesellschaf-
ten, die uns ihr Mobilfunk-Antennen-Netz 
zur Verfügung stellen. Unsere Handys ver-
binden sich mit diesen Antennen, und wir 
können dann telefonieren, SMS schreiben, 
e-mails abrufen, chatten und im Internet 
surfen.

Bei den Anbietern unterscheidet man zwi-
schen denen, die ein eigenes Antennen-Netz 
besitzen (das sind in Italien TIM, VODA-
FONE, WIND, TRE) und den sogenannten 
„virtuellen Anbietern“ (wie z.B. COOPVO-
CE, POSTEMOBILE), die kein eigenes Netz 
haben, sondern sich an das Netz der vorge-

nannten anlehnen. Die virtuellen Anbieter 
zahlen den Betreibern mit Antennen-

Netz ein Entgelt für die Benut-
zung des Netzes durch die 

eigenen Kunden. Das 
Verwenden eines 

Netzes, das 
n i c h t 

dem eigenen Anbieter gehört, bezeichnet 
man als Roaming. 
Auch ein „realer“ Anbieter, der nicht über 
eine ausreichende Anzahl von Antennen 
verfügt, kann mit einem anderen Anbieter 
Roaming-Abkommen schließen. Wenn also 
keine eigene Antenne vorhanden ist, können 
sich die Kunden mit der Antenne des ande-
ren Anbieters verbinden, und das Handy 
funktioniert im Roaming-Modus. Im Ausland 
arbeiten die Handys immer im Roaming, da 
normalerweise kein Anbieter dort über ein 
eigenes Antennen-Netz verfügt.

Wer einen neuen Anbieter sucht, möchte 
natürlich das günstigste Angebot finden; an-
dererseits ist man jedoch oft auf einen spe-
zifischen Anbieter angewiesen, und zwar 
aus verschiedenen Gründen: weil z.B. die 
Personen, die wir am häufigsten anrufen, 
bei diesem Anbieter sind, und wir besonde-
re Tarifangebote nutzen können, oder aber 
weil in den Gebieten, in denen wir uns häufig 
aufhalten, dieser Anbieter das beste Signal 
hat, oder weil dieser Anbieter den zuvorkom-
mendsten Kundendienst hat.
Hat man bereits eine Nummer mit einem 
Anbieter, und möchte wissen, ob ein anderer 
Anbieter günstiger sein könnte, ist der erste 
Tipp, niemals aufgrund einer verlockenden 
Werbebotschaft einen Vertrag zu unterzeich-
nen. Die Werbungen der Anbieter zeigen 
leider allzu häufig nicht die gesamte Infor-
mation über den Tarif, und manchmal gibt 
es „versteckte Tricks“, die dann zu unerwar-
teten Kosten für die VerbraucherInnen füh-
ren können.

Hier einige Beispielfälle für die Wahl des Ta-
rifs, mit und ohne mitgeliefertem Telefon:
Fall	 A:	 Man hat bereits ein Telefon mit wel-
chem man zufrieden ist, und möchte dieses 

nicht wechseln, möchte aber einen neuen 
Tarif finden, der günstiger ist.
In diesem Fall sollte man sich nicht von „all 
inklusive“ Angeboten verlocken lassen: hier 
lockt der Anbieter mit einem scheinbar sehr 
günstigen Tarif und einem Smartphone der 
letzten Generation, verlangt aber eine sehr 
lange Vertragsbindung (1, 2 oder 3 Jahre). 
Steigt man vorzeitig aus dem Vertrag aus, 
muss man normalerweise die restlichen Fix-
gebühren bis zur ursprünglichen Fälligkeit 
weiterbezahlen, ohne die Möglichkeit einer 
Rückerstattung.
Hingegen sollte man die Angebote „nur Sim-
karte“ genauer unter die Lupe nehmen, d.h. 
also nur die Karte, die man ins Handy einlegt.

Fall	 B:	 Man hat bereits ein Telefon, ist aber 
damit nicht zufrieden, und möchte ein neues.
In diesem Fall kann ein „all inklusive“ An-
gebot günstig sein, aber nur wenn man an 
einem Telefon der letzten Generation inte-
ressiert ist, die normalerweise ziemlich teu-
er sind. Man sollte sich bewusst sein, dass 
einem die Anbieter kein Telefon schenken, 
sondern dass man einen Fixbetrag pro Mo-
nat dafür abbezahlt. Wer mit einem norma-
len Handy auskommt, also kein Smartphone 
braucht, fährt günstiger, wenn er das Telefon 
kauft und dann wie im Fall A vorgeht.

Fall	C:	Man hat weder ein Telefon noch eine 
mobile Nummer, man bräuchte das Telefon 
nur gelegentlich, und ist vielleicht nicht sehr 
vertraut mit dem Handy.
In diesem Fall ist es am günstigsten, ein ein-
faches Handy in einem Elektro-Geschäft zu 
kaufen, und einen „wieder aufladbaren“ Ta-
rif zu wählen. Solcherart schützt man sich 
vor ungewollten Kosten, die den auf die Karte 
„geladenen“ Betrag (z.B. 5, 10, 20 euro) über-
steigen.

Handys,	Smartphones	und	Tarife
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Grundsätzlich	gilt	es	zwischen	zwei	
Tarif-Formen	zu	unterscheiden:
Abonnement
Wer einen Abonnement-Tarif wählt, zahlt 
am Ende jedes Monats (oder jedes Bime-
sters) für seine Telefonate. Ganz einfach 
ausgedrückt: Abonnement-Tarife werden 
nach dem Restaurant-Prinzip abgerechnet 
– zuerst isst man, und dann kommt der Wirt 
mit der Rechnung. Bei den Abonnements 
wird eine zusätzliche Steuer (TGC – Tassa di 
Concessione Governativa) in Höhe von 5,16 
Euro pro Monat (für Privatpersonen, für 
Unternehmen beträgt sie 12,91 Euro) fällig.

Wiederaufladbare	Karten
Diese funktionieren hingegen (wieder stark 
vereinfacht) nach dem Auto-Prinzip: man 
fährt, solange Benzin da ist, und wenn es 
fertig wird, muss man sie „auftanken“.

Tarifoptionen
Für beide Arten von Tarifen gibt es dann 
noch unzählige Optionen. Mit diesen „Op-
tionen“ kauft man normalerweise ein Paket 
von Diensten (also z.B. 120 Gesprächsmi-
nuten, 120 SMS und 1 Gigabyte Internet) 
zu einem Fixpreis (z.B. 8 Euro). Diese Dien-

ste können dann innerhalb eines Monats 
aufgebraucht werden, nicht „verbrauchte“ 
Dienste verfallen am Monatsende.
Bei den Tarifoptionen sollte man sein ei-
genes Telefonverhalten genau kennen, um 
die richtige Option zu wählen. Ein Beispiel: 
wenn ich fast ausschließlich Personen an-
rufe, die beim Anbieter B sind, nützt mir ein 
Paket meines Anbieters A mit unendlichen 
kostenlosen Anrufen zum selben Anbieter 
A nichts – ich werde diese Gespräche ganz 
normal zahlen, entweder von meiner auf-
ladbaren Karte oder im Rahmen meines 
Abonnements. 

Verbindungsgebühr
Die Verbindungsgebühr („scatto alla ris-
posta“) wird immer dann fällig, wenn man 
jemanden anruft und dieser das Gespräch 
annimmt. Normalerweise sind das 10, 20 
oder 50 Cent – und das für jeden Anruf, den 
Sie tätigen. Fragen Sie daher genau nach, ob 
diese Gebühr angelastet wird, und suchen 
Sie nach Varianten ohne diese Gebühr.

Tarif nach Einheiten oder nach Sekunden?
Bei der Verrechnung nach Einheiten (ta-
riffazione a scatti) werden die Gespräche 
in Einheiten zu 30 Sekunden oder 1 Minu-
te im Voraus bezahlt – d.h. dass man auch 
bei einem Gespräch mit wenigen Sekunden 
Dauer („Kannst du bitte noch mal anrufen, 
danke.“) dem Anbieter 30 oder gar 60 Se-
kunden zahlen muss. Auch hier gilt: fragen 
Sie nach! Günstiger ist auf jeden Fall die 
Abrechnung nach effektiven Gesprächsse-
kunden.

Weitere Informationen
• „Telefon, Internet, Smartphone – die Ko-

sten im Griff“ auf www.verbraucherzen-
trale.it oder in den Geschäftsstellen der 
VZS

• Test Smartphones in der Zeitschrift Altro-
consumo (Mai 2013 Nr. 270)

• Tarifvergleich-Rechner: www.sostariffe.it

Achtung: Die Höchstpreise gelten nicht au-
ßerhalb der EU wie beispielsweise in der 
Schweiz oder in der Türkei; in Kroatien 
gelten sie erst ab dessen EU-Beitritt am 1. 
Juli 2013.

Mit überhöhten Telefonrechnungen umzu-
gehen, fällt nicht jedem Menschen leicht. 
Viele resignieren angesichts von Mah-
nungen und Inkassoschreiben. Dabei ist 
gibt es klare Regeln: Im Kommunikations-
bereich muss per Gesetz erst obligatorisch 
ein Schlichtungsversuch gemacht werden, 
bevor die angebliche Schuld eingetrieben 
werden kann – jedes andere Vorgehen von 
Seiten der Telefongesellschaften und der 
Inkassofirmen ist nicht legitim. Doch die 
Kreativität dieser Krediteintreiber kennt 
keine Grenzen: von rüden Anrufen zu den 
unangemessensten Uhrzeiten über SMS, 
die den Besuch eines Inkasso-Angestellten 
ankündigen, bis hin zu Briefen, in denen 
angekündigt wird, eine wie auch immer 
geartete „rechtliche Instanz“ werde einge-
schaltet werden. Doch alle diese Aktionen 
sind nicht gestattet. Zuallererst sind auch 
im Zuge einer Rechnungseintreibung sämt-
liche Praktiken verboten, die aufdringlich 
sind, das Recht auf Privatsphäre oder die 
Würde der Person verletzen; außerdem 
sieht das Gesetz für den Telefonie-Sektor 
(aber auch für Bezahl-Sender wie Sky oder 
RTI Mediaset Premium) explizit vor, dass 
die Gesellschaften vor dem Gang vor den 
Richter einen obligatorischen Schlich-
tungsversuch unternehmen müssen (Ge-
setz 249/1997). Wurde dieser nicht unter-
nommen, haben die Rechnungseintreiber 
keine Berechtigung, sich an direkt an die 
VerbraucherInnen zu wenden und die Be-
zahlung der vermeintlichen Schuld zu ver-
langen. Die einzige Person, die berechtigt 
ist, bei einer Privatperson zu Hause Geld 
einzutreiben ist der Gerichtsvollzieher, der 
einen entsprechenden Vollzugsbescheid 
vorweisen kann. Diese Verhaltensweisen 
von Seiten der Inkassofirmen sind also 
nicht nur unrecht, im Extremfall könnten 
sie gar einen Strafsachverhalt darstellen. 
Und als solche sollten sie bei den Behörden 
angezeigt werden. Weitere Informationen 
bei der VZS.

Walther Andreaus,  
Geschäftsführer 

Den	Kredithaien	
davonschwimmen

Urlaubszeit:	Was	kostet	telefonieren	im	EU-Ausland?

Worauf	man	bei	der	Wahl	des	Tarifs	achten	sollte

Seit	letztem	Jahr	gelten	innerhalb	der	EU	folgende	Höchstgrenzen	für	das	Roaming:
ausgehender Anruf max. 0,33 € / Minute
im Ausland angenommener Anruf max. 0,10 € / Minute
SMS verschicken max. 0,11 € / SMS
SMS erhalten muss kostenlos sein
Daten (Datenabruf oder Internet-Surfen) max. 0,85 € / Megabyte (MB), abgerechnet 

wird pro Kilobyte
(Höchstbeträge inkl. MwSt. von 21%)
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Banken	boykottieren	Basis-Kontokorrente
Untersuchung	der	VZS
“Die Tante soll wegen des kostenlosen Basis-
kontos für Rentner bei Ihrer Bank nachfra-
gen. Wir haben bis jetzt keines gemacht und 
wir machen auch keines!” Das war die kurz 
angebundene Auskunft einer Raiffeisenkasse 
an unsere Mitarbeiterin, im Zuge einer Un-
tersuchung, die wir in den letzten Wochen 
bei einigen Banken in Südtirol durchgeführt 
haben. Abgesehen von einigen wenigen Aus-
nahmen, zeigt die Untersuchung einen deso-
laten Stand der Dinge. Im März 2012 wurden 
mit großem Nachdruck durch eine Konventi-
on zwischen Wirtschaftsministerium, Banca 
d’Italia, ABI, Poste Italiane und AIIP für die 
Banken die Pflicht eingeführt, ein neues „Ba-
sis-Kontokorrent“ einzuführen. Nicht einmal 
ein Jahr später scheint das Bankensystem 
dieses Konto bereits vergessen zu haben.

Dabei war Italien eines der ersten Länder 
in Europa, das ein so wichtiges Instrument 
eingeführt hatte, dank dessen auch die ein-
kommensschwächeren Personen ein Kon-
tokorrent besitzen können. Damit sollte ein 
wichtiger Dienst, der eigentlich sogar ein 
universeller sein sollte, garantiert werden. 
Aber leider: wenn etwas den BürgerInnen 
„kostenlos“ angeboten werden muss, dann 
spricht man lieber nicht davon, schweigt es 
sozusagen tot.
Der große Vorteil für all jene, die Anrecht 
auf ein Basiskonto haben, ist die Möglich-
keit, ein kostenloses Kontokorrent zu haben 
– wenn auch mit eingeschränkter Operativi-
tät. Im Zuge unserer Erhebung schienen die 
Schalterbeamten jedoch ihrer potentiellen 
Neukundin vom kostenlosen Konto abzura-
ten, indem einzig die Beschränkungen dieser 
Kontokorrentform aufgezeigt wurden.

„Laut einer Studie von 2010“ kommentiert 
Walther Andreaus, VZS-Geschäftsführer 
„schätzt man, dass 30 Millionen Europäische 
BürgerInnen über 18 Jahren über kein Kon-
tokorrent verfügen. Auch in Südtirol können 
sich viele noch kein Bankkonto leisten, und 
manchmal zahlen jene, die eines haben, ab-
surd hohe Kosten dafür. Kosten, die gesenkt 
oder komplett vermieden werden könnten. 
Von den 127.000 Rentnerinnen (Stand 2010) 
erhalten an die 85.000 eine Rente von weni-
ger als 1.500 Euro im Monat. Wahrscheinlich 
erfüllen die meisten von ihnen die Vorausset-
zungen für die Eröffnung eines kostenlosen 
Basis-Kontokorrents. Das Basiskonto wurde 
nämlich auch für die RentnerInnen geschaf-
fen, insbesondere für jene, deren Rente über 
1.000 Euro ausmacht, und die seit Juli 2012 

Immer mehr greifen Herstellungsprozesse 
um sich, bei denen vor allem in Elektro- und 
Elektronikgeräten bewusst Schwachstellen 
eingebaut werden, und so schon nach weni-
gen Jahren Computer, Handys und Wasch-
maschinen unbrauchbar sind; da kommt 
Freude bei einigen Herstellern, aber Ärger 
bei den Verbrauchern auf. Ein mittlerweile 
bekanntes Beispiel geplanter Obsoleszenz 
ist das sogenannte Phoebuskartell, mit wel-
chem die nominale Brenndauer von Glüh-
lampen international auf nicht mehr als 
1.000 Stunden begrenzt wurde.

Ein kürzlich von den Grünen im deutschen 
Bundestag vorgelegtes Gutachten schätzt 
die Schäden auf 100 Milliarden Euro. In 
Frankreich haben Umweltschützer einen 
Gesetzesvorschlag präsentiert, mit welchem 
die derzeitige Gewährleistungsfrist von 2 
Jahren stufenweise auf 5 Jahre ausgedehnt 
werden soll, für einige Produkte auf 10.

Fortschritte in Richtung Verlängerung der 
Gewährleistungsdauer sind in Europa si-
cherlich notwendig. So hat Schweden die 
Gewährleistungsdauer auf 3 Jahre angeho-
ben. In Schottland haften die Verkäufer 5 
Jahre, in Irland und in England 6. In Finn-
land und den Niederlanden ist die Gewähr-
leistungsdauer sogar unbegrenzt. Dafür er-
schwert sich aber nach den ersten 2 Jahren 
ab Erhalt der Ware die Beweislast der Ver-
braucher: sie müssen nämlich beweisen, 

die Rente verpflichtend auf ein Bank- oder 
Post-Kontokorrent eingehen lassen müssen.“

Die VZS hat die Ergebnisse dieser Erhebung 
der Banca d’Italia übermittelt, damit diese 
die gegebenen Überprüfungen vornehmen 
kann.
Die gesamt Erhebung sowie genauere Infor-
mationen zu den Basiskonten sind auf www.
verbraucherzentrale.it sowie in den Ge-
schäftsstellen der VZS verfügbar.

Geplante	Obsoleszenz	führt	zu	
enormen	Schäden	-	Gewährleistung	
schon	heute	schwer	durchsetzbar

Konsumentenrecht	&	Werbung

Vorgetäuschter	Verschleiß	zu	Lasten	der	VerbraucherInnen

Finanzdienstleistungen

dass das Produkt die normal zu erwartende 
Lebensdauer nicht erreicht hat und dass sie 
die Ware ordnungsgemäß benützt haben. 
Es ist für den europäischen Verbraucher 
unverständlich, dass für weitgehend glei-
che Produkte je nach Land unterschied-
liche Gewährleistungszeiten greifen.

Besonders negativ wird die EU-Gewährlei-
stungsrichtlinie in Italien und Deutschland 
gehandhabt. Beide Länder haben nach 
Expertenmeinung die Richtlinie über die 
sogenannten Garantien für Verbrauchsgü-
ter nicht angemessen in nationales Recht 
umgesetzt: 6 Monate ab Kaufdatum wird 
nämlich durch eine Klausel im Gesetz die 
Beweislast umgekehrt. Dies bedeutet kon-
kret, dass bei Mängeln, die nach 6 Monaten 
festgestellt werden, der Verbraucher bewei-
sen muss, dass der Fehler bereits beim Kauf 
bestanden hat. Die EU-Kommission ist 
zwar nicht dieser Meinung, jedoch besteht 
trotzdem Handlungsbedarf, um die Rechte 
den Bürgern verständlicher und zugäng-
licher zu machen. „In Europa sollte auch 
einem nachhaltigen Qualitätsverständnis 
gegenüber Marketingstrategien in Richtung 
Wegwerfgesellschaft der Vorzug gegeben 
werden“, meint dazu der Geschäftsführer 
der Verbraucherzentrale Südtirol, Walther 
Andreaus. „Bei einem Ramschwettbewerb 
können Europa und seine Bürger nur ver-
lieren!“

Eingabe	bei	der	Banca	d’Italia
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Verloren	 geglaubtes	 Geld!

Wohin	steuert	
die	Südtiroler	
Sparkasse?

Finanzdienstleistungen

Der	Fall	des	Monats

Frau M. hatte im Jahr 2000 eine Lebens-
versicherung für eine Dauer von 7 Jahren 
unterzeichnet. Jedes Jahr hatte sie um die 
930 Euro einbezahlt.
Bei Fälligkeit hatte sie vergessen, das Geld 
zu kassieren. Erst nach 2 Jahren hat sie sich 
an das Bankinstitut gewandt, um das Ka-
pital einzufordern. Da die Ansprüche aus 
Lebensversicherungen jedoch nach einem 
Jahr verjährten (zum damaligen Zeitpunkt 
geltende Verjährungsfrist), wollte das Ban-
kinstitut das Geld nicht mehr auszahlen.
Die Konsumentin kontaktierte daraufhin 
fünf mal die Bank und bat um die Auszah-

Viele Kunden und Kleinaktionäre der 
Sparkasse sind besorgt und ärgern sich 
über die Entwicklungen bei der Sparkas-
se; viele von ihnen wurden in letzter Zeit 
in den Beratungsstellen der Verbraucher-
zentrale vorstellig, um ihren Missmut 
auszudrücken, unter anderem in allem in 
Bezug auf:
1. die noch immer ungelöste Angelegen-
heit der Obergrenze beim Aktienverkauf: 
die Sparkasse erlaubt den Verkauf von 
maximal 50 Aktien auf einmal. Letzthin 
wurde bekannt, dass die Sparkasse plant, 
Aktien im Wert von 10 Millionen zurück-
zukaufen, ohne dass Genaueres über das 
Limit für die einzelnen Operationen er-
wähnt worden wäre. Die Kleinaktionäre 
verlangen, dass diese absurde Beschrän-
kung abgeschafft wird, auch angesichts 
der Tatsache, dass vielen von ihnen bei 
Vertragsabschluss versichert worden war, 
die Investition sei jederzeit kurzfristig li-
quidierbar. 
2. Verschiedene Mitglieder der Sparkasse 
beklagen sich, dass sie dazu verleitet wur-
den, Ende 2012 eine Kapitalerhöhung zu 
zeichnen, auf der Basis eines Halbjahres-
gewinns von 18 Mio. Euro, während der 
tatsächliche Jahresgewinn dann am Jah-
resende „nur“ 7,6 Mio. Euro ausmachte. 
War diese Differenz der Führungsriege 
der Sparkasse bei Abschluss der Kapita-
lerhöhung, also zum 07.12.2012, bereits 
bekannt?
3. Gänzlich zu klären ist die Entwicklung 
des Immobilienfonds „Dolomit“ und die 
Aussichten. Die VZS hat bereits gericht-
liche Schritte eingeleitet, um eventuelle 
Verantwortlichkeiten bei der Platzierung 
der Quoten feststellen zu lassen.
Die Kunden erwarten sich zur Wahrung 
ihrer Rechte von der Leitung der Bank 
auch entsprechende Antworten. Diesbe-
züglich wurde die Verbraucherzentrale 
ersucht, die Anlegerinteressen zu vertre-
ten und zu verteidigen.

In	 der	 Mai-Ausgabe	 hat	 die	 Österreichische	
Zeitschrift	 „Konsument“	 Zahnpflegeprodukte	
getestet,	und	zwar	Zahncremen	und	elektrische	
Zahnbürsten.	Das	überraschende	Ergebnis:	die	
jeweils	billigsten	Produkte	schnitten	als	Test-
sieger	ab.
Bei den Zahncremen ist das „Lidl/Dentalux“, 
für die man 0,39 Euro je 100 ml zahlt: diese 
schnitt mit 83 von 100 möglichen Punkten 
mit der Note „sehr gut“ ab. Die Zahncreme ist 
laut Testergebnis sehr gut in der Kariesvor-
sorge und zum Entfernen von Verfärbungen. 
Nachteil: sie hat einen hohen Abrieb, ist also 
ungeeignet bei freiliegenden Zahnhälsen. 
Bei den elektronischen Zahnbürsten war die 
Braun Oral-B Vitality Precision Clean mit 80 
von 100 möglichen Punkten der Testsieger, 
für die man in etwa 29,99 Euro zahlt.
Hier die Tipps der Konsument-Redaktion.

Zahncremen
Fluorid: Nur Zahnpasten, die ausreichend 
Fluorid enthalten, bieten einen Schutz vor 
Karies. Fluorid ist in den Mengen, in denen 
wir es über die Zahnpasta aufnehmen kön-
nen, ungefährlich. Selbst ein versehentliches 
Verschlucken schadet der Gesundheit nicht.
Zahnbelag: Nicht nur Zucker ist ein wesent-
licher Kariesverursacher. Vor allem nach 
dem Genuss von stärkehaltigen Produkten, 
die Beläge auf den Zähnen bilden (z.B. Knab-
bergebäck, Bananen), sollte man zur Zahn-
bürste greifen. Bei Kindern sollte man darauf 

Umwelt	&	Gesundheit

achten, dass sie nicht dauernd an süßsauren 
Getränken (z.B. Früchtetees) nuckeln. Pures 
Wasser ist für die Zahngesundheit am besten.
Abrasivität: Wenn Sie unter frei liegenden 
Zahnhälsen leiden, sollten Sie Produkte mit 
hoher Abrasivität meiden. Dann sind Zahn-
pasten, die mit Begriffen wie „Whitener“, mit 
„Whiteningeffekt“, „Zahnweiß“ oder „Bril-
lantweiß“ ausgelobt sind, eher nichts für Sie.

Elektrische	Zahnbürsten
Preis und Leistung: Diese stimmen bei den 
Elektrozahnbürsten nicht unbedingt über-
ein .Es gibt preiswerte Geräte, die sehr gut 
reinigen. Berücksichtigen Sie aber auch die 
Kosten für die Ersatzbürsten. Zubehör und 
Extras sind ebenfalls sehr unterschiedlich. 
Testen Sie außerdem beim Kauf, wie gute ein 
Modell in der Hand liegt.
Zahnseide und Interdentalbürste: Das Zäh-
ne putzen alleine reicht nicht aus. Verwenden 
Sie mindestens einmal am Tag Zahnseide 
oder Interdentalbürsten. Die Zahnzwischen-
räume werden nämlich selbst von den läng-
sten Borsten nicht erreicht.
Zähneputzen: Würden Sie sich als Putz-
muffel einstufen? Dann sind Sie mit einer 
Schallzahnbürste unter Umständen besser 
bedient, da Sie mit dem längeren Kopf eine 
größere Fläche erreichen . Eine Zeitersparnis 
bedeutet das jedoch nicht. Geputzt werden 
muss auf jeden Fall, bis die Plaque beseitigt 
ist und die Zähne sich glatt anfühlen.

lung des Kapitals, die Antwort war jedoch 
immer negativ.
Im März wandte sich Frau M. an die VZS. 
Wir bestätigten, dass die damalige Verjäh-
rungsfrist effektiv 1 Jahr betrug (laut aktu-
ell gültigen Normen beträgt diese nun 10 
Jahre), und die Bank eigentlich nicht ver-
pflichtet wäre, das Kapital auszuzahlen. Wir 
haben uns trotzdem an das Bankinstitut ge-
wandt, mit der Bitte, uns über den Verbleib 
des Kapitals zu informieren. Und siehe da: 
nach nur einer Woche teilte das Bankinsti-
tut mit, dass das Kapital ausbezahlt wird.
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Teuer	heißt	nicht	gut!



Kontoauszüge	des	
Kondominiums	dürfen	
von	allen	Miteigentümern	
verlangt	werden

Nach	wie	vor	Verwirrung	bei	den	Aromastoffen
EU-Positivliste	für	VerbraucherInnen	
unbrauchbar

Immer wieder finden sich Faltblätter von 
ominösen Organisationen, die Altkleider, 
alte Schuhe und Leintücher sammeln. Und 
die VerbraucherInnen fragen sich dann 
stets, ob ihre Kleiderspenden wirklich einer 
karitativen Organisation zu Gute kommen. 
Jahr für Jahr landen viele Tonnen Textilien 
in Altkleider-Containern. Jedoch profitie-
ren auch gewerbsmäßige Altkleidersamm-
ler von der Spendenbereitschaft. Unsere 
Tipps helfen, nicht auf dubiose Firmen he-
reinzufallen.
Längst ist der Altkleidermarkt ein Millio-
nengeschäft, bei dem auch Firmen mitmi-
schen können. Solche Geschäftemacher 
suggerieren Wohltätigkeit, behaupten etwa, 
„Projekte zur Verhinderung und Beseiti-
gung von Armut und Not“ zu unterstützen. 
Tatsächlich wirtschaften Sammler auch in 
die eigene Tasche.
Unseriöse Sammler verschweigen gern 
Namen und Adresse und geben auf dem 
Werbezettel nur eine Telefonnummer an. 

Gute Nachrichten für alle Eigentümer 
von Kondominiumswohnungen: sie alle 
sind nämlich berechtigt, von der Bank die 
Kontoauszüge des auf das Kondomini-
um lautenden Kontos zu verlangen. Der 
Bankenschiedsrichter (Arbitro Bancario 
Finanziario) hat den Rekurs eines Mit-Ei-
gentümers angenommen, der von der Bank 
verlangte, die Dokumentation zum Kon-
tokorrent des Kondominiums auszuhän-
digen. Die Bank hatte dies verweigert, mit 
der Begründung dass „unter Beachtung der 
Privacy-Normen“ die Kontoauszüge nur an 
den Kontoinhaber ausgehändigt werden 
können, und dieser sei das Kondominium 
„in der Person des Verwalters als legitimer 
Vertreter“.
Das Bankenschiedsgericht hingegen bestä-
tigte seine vorhergehende Entscheidung 
(Nr. 814 vom 19.04.2011). Darin beschied 
es, dass „die juridische Natur eines Kon-
dominiums in der Rechtslehre und Recht-
spraxis kontrovers ist; dass man dennoch 
der Rechtsprechung des Kassationsgerichts 
folge. Diese betrachte das Kondominium 
als eine Verwaltungsentität, deren juri-
dische Person sich nicht von jener der ein-
zelnen Miteigentümer distinguiert. Daher 
enthebe das Bestehen eines einheitlichen 
Vertretungsorgans wie des Verwalters die 
einzelnen Teilnehmer nicht ihrer Fähigkei-
ten, zum Schutz ihrer gemeinsamen und 
ausschließlichen Rechte in Bezug auf das 
gemeinsam besessene kondominiale Ge-
bäude zu handeln“.

In der Europäischen Union gilt seit 22. April 
2013 eine neue Liste zulässiger Aromastoffe. 
Nach einer Übergangsfrist von 18 Monaten 
dürfen dann die europäischen Lebensmit-
telhersteller nur mehr die über 2.000 neu 
bewerteten Aromastoffe der EU-Positivliste 
verwenden. Doch die aufgeführten Stoffe 
werden nicht gleichlautend auf den Verpa-
ckungen angeführt. Daher ist auch die EU-
Positivliste für die VerbraucherInnen un-
brauchbar und sorgt nicht für die dringend 
gebotene zusätzliche Transparenz.

Allzu gern sparen die industriellen Lebens-
mittelhersteller durch die Verwendung von 
Aromen beträchtliche Kosten ein. Da bei-
spielsweise viele Fruchtjoghurts nur mit we-
nigen echten Früchten hergestellt werden, 
hilft man gerne mit dem Aroma aus dem La-
bor aus. Mit Himbeeraroma für 6 Cent kön-
nen beispielsweise 100 Kilogramm Joghurt 
aromatisiert werden, dieses kostet 500 mal 
weniger wie echte Himbeeren: diese würden 
nämlich mit 30 Euro zu Buche schlagen.

Klimaschutz

Unseriöse	Kleidersammlungen:	
Lukratives	Geschäft	mit	
abgelegten	Röcken	und	Hosen

Ernährung

Ernährungsexperten gehen auch davon aus, 
dass der intensive Geschmack von Aromen 
dazu verführt, dass mehr gegessen wird. Da-
mit wird somit auch die zunehmende Fett-
leibigkeit unterstützt. Bei Kindern wird das 
Geschmacksempfinden durch Überaromati-
sierung gestört; ihnen schmecken dann die 
naturbelassenen Lebensmittel umso weni-
ger.

Seit Januar 2011 gilt auch nur mehr die Un-
terscheidung zwischen natürlichen Aro-
mastoffen und Aromastoffen. Dabei müs-
sen natürliche Aromen nur aus natürlichen 
Rohstoffen stammen, aber nicht von den 
Früchten, die etwa auf einem Fruchtjoghurt 
abgebildet sind. Für Konsumenten noch ver-
wirrender ist der Begriff Erdbeeraroma auf 
der Zutatenliste. Er bedeutet nicht, dass das 
Aroma aus Erdbeeren gewonnen wird, son-
dern nur, dass es nach Erdbeere schmeckt. 
Lediglich die Bezeichnung natürliches Erd-
beeraroma zeigt an, dass das Aroma fast aus-
schließlich aus Erdbeeren gewonnen wurde.

Wer anruft, erreicht oft niemand oder lan-
det immer wieder auf einer Mailbox. Gerade 
Nepper, Schlepper, Bauernfänger unter den 
Sammlern werben stark gefühlsbetont, ap-
pellieren an Mitleid und Hilfsbereitschaft. 
Zudem locken sie vielfach mit Symbolen, 
die an karitative Organisationen erinnern, 
wie etwa ein Kreuz oder eine Kirche. Anders 
als seriöse Vereine können sie zudem keine 
überzeugende Auskunft zum Verbleib der 
Kleidung und zur Verwendung der Erlöse ge-
ben.
Als Alternativen bieten sich die in den grö-
ßeren Ortschaften Südtirols betriebenen 
Kleiderkammern sowie der Kleidertausch 
(Tauschpartys, Flohmärkte, Secondhand-
Läden) an. Die Mülltonne ist keine Alterna-
tive für ausgediente Kleidung. Damit würden 
wertvolle Rohstoffe für eine Weiterverwer-
tung verloren gehen. Aber keine Regel ohne 
Ausnahme. Nicht mehr tragbare Schuhe und 
stark verschmutzte, kaputte Kleidung gehö-
ren in den Restmüll.

5Mai | Juni 2013

Wohnen,	Bauen	&	Energie



	Poste	Italiane	ohne	richtige	
Stückelungen	bei	den	

	 Briefmarken
Die heuer durchgeführte drastische Erhö-
hung des Briefportos für den Standardbrief 
von 60 auf 70 Cent war mit keinem Grund zu 
rechtfertigen, so die Stellungnahme der Ver-
braucherzentrale Südtirol. Zumindest blieb 
die Hoffnung, dass sich mit der Gebührener-
höhung wenigstens der Postdienst verbes-
sern würde. Doch weit gefehlt: Poste Italia-
ne ist - einige Monate nach Einführung der 
neuen Tarife - nicht mal im Stande die ent-
sprechenden Briefmarken zur Verfügung zu 
stellen. Mittlerweile sind beispielsweise in al-
len Postämtern Bozens die richtigen Stücke-
lungen nur „tröpfchenweise“ zu bekommen, 
auch die Tabaktrafiken haben Nachschub-
probleme.
Die Verbraucherzentrale hat wegen der feh-
lenden Qualität und der Belastungen für die 
Kunden Eingaben bei der Aufsichtsbehörde 
AGCOM, dem zuständigen Postministerium 
und der Staatsanwaltschaft hinterlegt.

	Mit	Kondominiumssatzung	den	
sich	ausbreitenden	Spielhallen		

	 Herr	werden
In den letzten Jahren sind immer mehr aus-
gewiesene Spielhallen wie Pilze aus dem Bo-
den gewachsen. Zu Recht wurde in letzter 
Zeit daran gearbeitet, die Verbreitung der 
Spielautomaten in den Bars einzudämmen. 
Auch die Verbraucherzentrale hat eine bei-
spielhafte Eigeninitiative eines Lanaer Gast-
hofs zur Entfernung der oft als „Einstiegs-
droge“ bezeichneten Spielautomaten mit 
dem „Goldenen OK“ ausgezeichnet. Doch 
während in den Bars der Spieleinsatz 1 Euro 
und der Höchstgewinn 100 Euro beträgt, 
können in den Spielhallen schon 5.000 Euro 
gewonnen werden. Der Jackpot kann bis zu 
100.000 Euro betragen. Und dorthin werden 
jetzt die ehemaligen Kunden der Spielauto-
maten in den Bars verstärkt gehen. Es gibt 
schon welche die 24 Stunden am Tag offen 
halten. Diesen Vergnügungsstätten mit al-
len ihren Nebenerscheinungen Herr zu wer-
den, dazu haben Kondominiumsbewohner 
mit der Kondominiumssatzung ein gutes 
Instrument zur Hand. Es besteht nämlich 
die Möglichkeit für Neubauten in der ver-
traglichen Hausordnung (welche dem nota-
riellen Kaufakt beigelegt wird) ein absolutes 
Verbot für Glückspiellokale und Wettbüros 
vorzusehen. Damit wäre dann das Problem 
an der Wurzel gelöst. Für bestehende Kondo-
minien hingegen braucht es bei vertraglichen 
Hausordnungen und solchen, die durch die 
Vollversammlung beschlossen werden, für 
die Einführung eines Glücksspiellokalverbots 
das schriftliche Einverständnis aller Mitei-
gentümer.

	Kubaturbonus	 für	 Gebäudesa-
nierung	 mit	 hohen	 Auflagen

	 verbunden
Seit 12. März sind die neuen Bestimmungen 
im Zusammenhang mit dem Kubaturbonus 
für energetische Gebäudesanierungen in 
Kraft. Verschärfte Auflagen erschweren den 
Zugang zum Bonus. Um den Baumassenbo-
nus im Ausmaß von 200 m³ in Anspruch neh-
men zu können, muss das betroffene Gebäu-
de einer größeren Renovierung unterzogen 
werden. Dies bedeutet, dass an mindestens 
25% der Gebäudehülle (ohne Fenster) einer 
Verbesserung durchgeführt werden muss. 
Aufgrund der Tatsache, dass es sich nun um 
eine größere Renovierung handelt, müssen 
nicht mehr nur die allgemeinen Vorausset-
zungen für den Baumassenbonus berück-
sichtigt werden, sondern das Gebäude muss 
zusätzlich die Grenzwerte für die Gesamt-
energieeffizienz (CO2-Ausstoß) einhalten, 
sowie die Mindestanforderungen an den 
sommerlichen Wärmeschutz erfüllen (gilt 
nur für Gebäude in der Klimazone E). Des 
Weiteren müssen alle Bauteile die gesetzlich 
vorgegebenen Wärmedämmwerte (U-Werte) 
erreichen. Außerdem muss die Beheizung 
der Räumlichkeiten zu mindestens 25 % 
aus erneuerbaren Energiequellen abgedeckt 
werden. Dasselbe gilt für die Warmwasserbe-
reitung, jedoch im Ausmaß von mindestens 
60%.
Weitere Infos und die allgemeinen und spe-
zifischen Voraussetzungen rund um den 
Baumassenbonus für die energetische Ge-
bäudesanierung sind im Informationsblatt 
der Verbraucherzentrale enthalten.

	Staatsanleihen	werden	für	
Kleinsparer	immer	riskanter	

Bei der Geldanlage in Staatsanleihen gehen 
Anleger künftig stark ins Risiko. Neben der 
wiederholten Herabstufung Italiens bei der 
Bonität greift ab 2013 auch CAC – Collektive 
Action Clause, also zu deutsch die Kollektive 
Handlungsklausel. Ein juristischer Begriff, 
der es den EU-Staaten gerichtsfest ermög-
licht, ihre über Anleihen aufgenommenen 
Schulden nicht zurückzuzahlen. Die Eu-
Länder können bis 45% der neu emittierten 
Anleihen von dieser Klausel ausschließen, bis 
2023 sind es dann nur mehr 5%. “Damit wer-
den vor allem die Kleinsparer und Privatan-
leger einem verstärkten Risiko ausgesetzt, 
denn die Staaten können die Rückzahlung 
ihrer Schulden verweigern, ohne dass die 
Betroffenen klagen können. Voraussetzung 
dafür ist, dass wenigstens 75 Prozent der 
Gläubiger einem solchen Schritt zustim-
men”, meint dazu der Geschäftsführer der 
Verbraucherzentrale Südtirol (VZS), Walther 
Andreaus. Angesichts der mageren Sparzin-
sen wünschen sich viele Menschen eine hö-
here Rendite. Gleichzeitig wollen sie ihr Geld 
aber auch sicher anlegen. Mittlerweile erhal-
ten die Privatanleger den risikoloseren Zins 
über Depotkonten und Sparbücher. Wichtig 
ist, dass diese der Einlagensicherung unter-
liegen.
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Verbraucherinfos rund um die Uhr

		www.verbraucherzentrale.it

Impressum

	Vorsitzende	und	Vorstand		
neu	gewählt

Im April hat die Mitgliederversammlung der 
Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) turnus-
mäßig einen neuen Vorstand und eine neue 
Vorsitzende gewählt. Die neue Vorsitzende 
der VZS heißt Priska Auer, ihr Stellvertreter 
Agostino Accarino. Beide werden zwei Jah-
re im Amt sein und dann gemäß ethnischer 
Rotation den Rollentausch vornehmen. Da-
neben wurde auch der Vorstand neu bestellt. 
Ihm gehören Heidi Rabensteiner, Herbert 
Schatzer und Martin Wieser an. Gewählt 
wurde das Leitungsgremium der Verbrau-
cherzentrale, das vier Jahre im Amt bleibt, 
von der Mitgliederversammlung, welche sich 
aus Einzelmitgliedern und VertreterInnen 
der Mitgliedsvereine zusammensetzt.
Priska Auer folgt auf Heidi Rabensteiner, die 
seit 2000 ehrenamtlich in der Funktion als 
Vorsitzende bzw. Vizevorsitzende der Ver-
braucherzentrale zur Verfügung gestanden 
ist.
„In Zeiten der Wirtschaftskrise ist eine unab-
hängige Verbraucherberatung und Verbrau-
cherinformation wichtiger denn je“, so die 
neue Vorsitzende Priska Auer. Sie orientiert 
sich damit am Leitbild der VZS.

	Urlaub	selber	buchen	übers	di-
gitale	Netz:	ein	falscher	Maus-

klick	kann	teuer	werden
Der virtuelle Einkaufsplatz im Netz bietet 
urlaubsreifen Verbrauchern unzählige Mög-
lichkeiten: Ein paar Mausklicks und die Ein-
gabe einiger Daten genügen und der Urlaub 
ist schnell und einfach von zu Hause aus ge-
bucht. Jedoch: ein „falscher“ Mausklick kann 
sehr teuer werden. Bei anderen Fernabsatz-
verträgen kann der Verbraucher innerhalb 
von 10 Arbeitstagen ab Vertragsabschluss ko-
stenlos zurücktreten, bei Reisen und Hotel-
buchungen ist dies normalerweise nicht so.
• Bei Pauschalreisen ist in der Praxis meist 

eine Stornogebühr zu bezahlen, die durch 
einen Prozentsatz ausgedrückt wird, wel-
cher steigt, je näher man mit seinem Rück-
tritt an das Abreisedatum herankommt;

• Bei der Stornierung eines Flugs hat der 
Konsument nur Anspruch auf die Rück-
erstattung eines kleinen Teils des Ticket-
preises, den größten Teil des Geldes verliert 
der Verbraucher jedoch.

• Bei Hotelbuchungen sehen die Vertragsbe-
dingungen im besten Fall die Möglichkeit 
vor, dass man bis zu einer gewissen Zeit vor 
Anreise kostenlos stornieren kann. Oft ist 
hingegen ein Angeld vorgesehen, welches 
man bei einem Rücktritt verliert. Es ist aber 
auch möglich, dass keine vertragliche Stor-
nomöglichkeit vorgesehen ist, was bedeu-
tet, dass der gesamte Aufenthalt bezahlt 
werden muss.

Das Fazit: Seinen Urlaub bequem von zu 
Hause aus buchen, kann auch seine Tücken 
haben. Wichtig ist in erster Linie, dass sich 
Konsumenten beim Buchen im Internet die 
Zeit nehmen, sich auch die Vertragsbedin-
gungen und die Beschreibungen auf den 
jeweiligen Seiten genau durchzulesen, und 
dann beim Eingeben der Daten konzentriert 
vorgehen und jeden Schritt am Besten durch 
einen Screenshot dokumentieren.

Weitere Informationen: 
www.euroconsumatori.org

	Zigaretten-Kippen	auf	
Nachbars	Balkon	zu	werfen	ist	

eine	Straftat
Der Kassationsgerichtshof hat ein Urteil des 
Landesgerichts von Palermo bestätigt. Dieses 
hatte eine Person der Straftat des „gefähr-
lichen Werfens von Sachen“ (Art. 574 Straf-
gesetzbuch) auf den Balkon der darunter 
liegenden Wohnung für schuldig erklärt. Er-
schwerend angelastet wurde auch, dass dies 
wiederholt geschah, und somit der Nachbar 
belästigt wurde. Auf dem Balkon landeten 
nämlich Zigaretten-Asche, korrodierende 
Reiniger wie Bleiche und Zigaretten-Kippen. 
Die Person wurde zur Zahlung von 1.000 
Euro Strafe verurteilt. 

	Darlehen	für	Erstwohnungen:	
Fonds	für	Aussetzung	der	

Ratenzahlung	wieder	aktiv:	
Ansuchen	an	die	eigene	Bank	ab	
27.	April
Anrecht auf Unterstützung durch den Fonds 
haben Familien, in denen der Darlehensneh-
mer sich in mindestens einer der folgenden 
Situationen befindet: 
• Beendigung der Arbeit (auch im angestell-

tenähnlichen Verhältnis), mit aktuellem 
Arbeitslosenstand (jedoch nicht zurückzu-
führen auf einverständliche Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses, Auflösung aufgrund 
der Erreichung des Pensionsalters, Ent-
lassung aus gerechtfertigtem Grund oder 
gerechtfertigten subjektiven Umständen, 
Kündigung vonseiten des Arbeitnehmers 
ohne gerechtfertigten Grund)

• Tod oder Anerkennung einer schweren Be-
hinderung oder einer zivilen Invalidität von 
nicht weniger al 80%.

Die Anfrage kann der Besitzer einer Immo-
bilie (die als seine Erstwohnung genutzt wird) 
stellen, der einen Darlehensvertrag für den 
Ankauf dieser Immobilie abgeschlossen hat, 
wenn das Darlehen nicht höher als 250.000 
Euro ist und das jährliche Einkommen laut 
ISEE-Indikator nicht über 30.000 Euro liegt. 

Die Regelung tritt mit 27. April 2013 in Kraft; 
ab diesem Datum kann man die Ansuchen 
auf Ratenaussetzung einreichen. Das Ansu-
chen wird direkt an die eigene Bank gestellt, 
mit den aktuellen offiziellen Vordrucken, die 
auf der Webseite des Ministeriums (www.
dt.tesoro.it) sowie auf jener der CONSAP 
(www.consap.it) verfügbar sind.
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Europäisches Verbraucherzentrum 
Verbraucherfragen, die das Ausland be-
treffen: Mo-Fr 8-16 h, Brennerstr. 3, Bozen
Tel. 0471 98 09 39
www.euroconsumatori.org

		 Information
  Infoblätter – kurz und bündig
  Verbrauchertelegramm – jeden 

Monat neu (auch online unter „News“)
 Bibliothek, Infothek – Inhaltsverzeichnis 

auf Homepage
 Preisfinder – Online-Tipps zum gün-

stigen Einkauf
 Versicherungs-Check & Auto-Versiche-

rungs-Check – zuerst Bedarf festlegen
 Verbrauchermobil – die VZS auf Rädern 

(siehe Kalender)
 Pluspunkt: das Verbrauchermagazin im 

TV-Programm des RAI-Sender Bozen: 
 1. Do/Monat 20.20 h,  

WH: 1. Fr/Monat 22.00 h
 Schlau gemacht: RAI-Sender Bozen,  

Di ab 11.05 h, WH: Fr 16.30 h
 Achtung Falle: Radio Holiday, Mo 17.15 h, 

WH: Di 11.05
 Verbrauchertipp: TeleRadioVinschgau,  

3. Do/Monat 10 h, WH 4. Di/Monat 18 h
 La copa dal cafè: Radio RAI ladina, 

 2. Di/Monat 13.50 h

		 Beratung  
  Erstberatung: Mo-Fr 9-12 h,  
  Mo-Do 14-17 h

 Fachberatungen auf Termin
 Verbraucherrechtsberatung 
 (Kauf-, Dienstleistungs- und Werkverträ-

ge, Garantien, Freiberufler, Datenschutz, 
Zugang zum Recht)

 Telekommunikation
 Finanzdienstleistungen
 Versicherung und Vorsorge
 Kondominiumsfragen
 Bauen und Wohnen: rechtliche Fragen 
 Mo + Mi 10-12 h, Tel. 0471 97 55 97, 
 technische Fragen: Di 9-12 h + 14-17 h 
 (telefonisch unter 0471 30 14 30)
 Ernährung: Mi 10-12 h + 14-17 h, Do 9-11 h
 Elektrosmog/Kritischer Konsum: 
 Mo+Di 10-12 h + 16-18 h, Tel. 0471 94 14 65

 Schlichtungen
 Infoconsum – Infostelle Verbraucherbil-

dung für Lehrpersonen: 
 Mo+Do 10-12 h +16-18 h, Brennerstr. 3, 

Bozen Tel. 0471 94 14 65

		 Bildung
  Infoconsum
  Freitagstreffs

 Mediathek
 Vorträge
 Klassenbesuche

		 Weiters
  Tests
  Geräteverleih (Stromverbrauchs-

 messer, Strahlungsmesser, ...)
 KFZ-Kaufbegleitung/Gebrauchtwagen-

kaufbegleitung. 
 Service im Bereich Bauen und Woh-

nen: Angebotsvergleich, Vertragsüber-
prüfung, Beratung zu Förderungen für 
Energiesparmaßnahmen, energetische 
Feinanalyse, Energieberatung Neubau, 
Klimahausberechnung Neubau, Ener-
giesparberatung, Schimmel/Feuchtebe-
ratung, Begleitung Wohnungskauf, Bau-
begehung, Schimmel/Feuchteanalyse, 
Gebäudethermografie, Luftdichtheits-
messung, Schallschutzmessungen, Son-
nenstanddiagramme. Kosten und Infos 
siehe Homepage.

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-12 h, Mo-Do 14-17 h
Außenstellen (in Zusammenarbeit mit den 
Bezirksgemeinschaften und Gemeinden):
Meran, Schlanders, Brixen, Klausen, Sterzing, 
Bruneck, Picolein, Lana, Bozen, Neumarkt 
(Adressen und Telefon siehe Homepage)

Was	bieten	wir?
Die VZS bietet, dank der öffentlichen Unter-
stützung, kostenlos Information und allge-
meine Beratung. Für Fachberatungen wird 
ein Mitglieds-/Unkostenbeitrag eingehoben. 
Freiwillige Spenden können von der Einkom-
mensteuer abgesetzt werden (19% von max. 
2.065,83 €/Jahr).

Wer	sind	wir?
Die VZS ist im Sinne des Verbraucherschutz-
kodex (GvD 206/2005) ein staatlich aner-
kannter Verbraucherschutzverein und wird 
im Sinne des LG 15/92 vom Land Südtirol 
gefördert.
Wir sind die Interessenvertretung aller Ver-
braucherInnen. Wir setzen uns öffentlich 
gegenüber der Politik, der Verwaltung, der 
Wirtschaft und mit rechtlichen Mitteln für ei-
nen wirksamen wirtschaftlichen und gesund-
heitlichen Verbraucherschutz ein. 
Wir schaffen Transparenz in Märkten und 
engagieren uns dafür, dass sich die Lebens-
qualität in unserem Land verbessert.

Verbraucherzentrale	Südtirol	–	Die	Stimme	der	VerbraucherInnen
Zwölfmalgreiner Str. 2 · I-39100 Bozen
Tel. 0471 97 55 97 · Fax 0471 97 99 14 
info@verbraucherzentrale.it

5	Promille	für	die	Stimme	der	VerbraucherInnen
Die SteuerzahlerInnen können 5 Promille der Einkommenssteuer für Organisationen 
zur Förderung des Sozialwesens bestimmen, wozu auch die Verbraucherzentrale zählt. 
Dieser Betrag wird vom ohnehin geschuldeten Steuerbetrag abgeführt. 
Es reicht Ihre Unterschrift auf dem entsprechenden Steuervorduck sowie die Angabe der 
Steuernummer 94047520211.

Partnerstelle: CRTCU – Trient 
www.centroconsumatori.tn.it

Information zu Zahnarztkosten:
Mi 9-12 und 14-16 am Hauptsitz der VZS 
in Bozen

Z*:	Zahnarztfuchs	fährt	mit

Verbraucherinfos rund um die Uhr
www.verbraucherzentrale.it

 Unsere Antworten auf Ihre häufig  
gestellten Fragen – FAQ

 Versicherungs-Check
 Bonus-Malus-Schadensrechner
 Phonerate: Tarifrechner für Fest-

netz, Handy und Internet
 Musterbriefsammlung
 Kontokorrentrechner
 Aktuelle Vergleiche: Darlehen, 

Bankkonten, Strom- und Gastarife
 Alle aktuellen Infos der VZS
 online-Haushaltsbuch: 

 www.haushalten.verbraucherzentrale.it

Juni
21 09:30-11:30 h Neumarkt, Hauptplatz

24 09:30-11:30 h Mittewald, Kirchplatz

26
10:00-12:00 h Sexten, Gemeindeplatz
15:00-17:00 h Bruneck, Graben

Juli
05 15:00-17:00 h Meran, Sandplatz

09 15:00-17:00 h Naturns, Burggräfler Platz

19 09:30-11:30 h Neumarkt, Hauptplatz

26 09:30-11:30 h St. Leonhard, Raiffeisenplatz

31 15:00-17:00 h Bruneck, Graben

August
02 15:00-17:00 h Meran, Sandplatz

05
09:00-10:00 h Seis, Hauptplatz
10:30-11:30 h Kastelruth, Krausenplatz

13 15:00-17:00 h Naturns, Burggräflerplatz

16 09:30-11:30 h Neumarkt, Hauptplatz

20 09:30-11:30 h Karthaus, Gemeindeplatz

22 09:30-11:30 h Kurtinig, Gemeindeplatz

28 15:30-17:00 h Bruneck, Graben

30 09:30-11:30 h Schenna, Raiffeisenplatz

31 09:30-11:30 h Proveis, Gemeindeplatz

Verbrauchermobil
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